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Lärm kostet viel   - zu viel! 
Lärm kostet nicht nur Nerven, er kostet auch Geld: Gesund-
heitskosten, Mieteinbussen, Lärmbekämpfungsmassnahmen. 
Die externen Lärmkosten des Strassen- und Schienenverkehrs 
in der Schweiz - der Hauptlärmquellen - belaufen sich nach einer 
ersten Schätzung  jährlich auf knapp eine Milliarde Franken.  Da-
zu kommen rund 160 Millionen Franken für Lärmbekämp-
fungsmassnahmen wie Lärmschutzwände oder der Einbau von 
Schallschutzfenstern. 
 

Am 16. April 2008  findet der 

«Internationale 
Tag gegen den 
Lärm»  statt. Unter dem Mot-
to „Lärm kostet viel…“ stehen die-
ses Jahr die externen Kosten von 
Lärm im Zentrum. 

 
(RH) Während die eigenen Töne 
meist als lieblich empfunden wer-
den - man denke an den mitter-
nächtlichen Sänger im Badezim-
mer - stört fremder Schall je nach 
Umständen und Befindlichkeit 
stark. Die Lärmbetroffenheit ist von 
Mensch zu Mensch sehr unter-
schiedlich. Gesicherte Tatsache 
ist, dass ein beachtlicher  Teil der 
Bevölkerung in der Schweiz unter 
Lärm leidet. 

"Lärm macht krank!" 
Jede Lärmstörung bedeutet einen 
körperlichen Stress, verbunden mit 
der Ausschüttung von Stress-
hormonen, was sich auf Kreislauf 
und Atmung auswirkt. Wenn diese 
Belastung lange andauert, kann 
sie zu Bluthochdruck und Kreis-
lauferkrankungen führen. Breit an-
gelegte statistische Untersuchun-
gen zeigen klar in diese Richtung. 
Im Einzelfall ist es jedoch kaum 
möglich, die Wirkungen schlüssig 

zu beweisen, da gleichzeitig viele 
persönliche Faktoren mitspielen. 
Eine Bezifferung der Kosten bleibt 
deshalb spekulativ, doch dürfte sie 
jährlich dreistellige Millionenbeträ-
ge erreichen. 

Wertverlust von Liegenschaften  
Recht zuverlässig lassen sich al-
lerdings die Kosten schätzen, wel-
che von der Bevölkerung zur Ver-
meidung von Lärm aufgebracht 
werden. Dies zeigt sich beim 
Preisvergleich    ähnlicher Liegen-
schaften in ruhiger und lärmiger 
Lage. Der Wertverlust infolge des 
Strassen- und Bahnlärms beträgt 
grob etwa 1% pro Dezibel, im gan-
zen Land etwa 900 Mio Fr. pro 
Jahr. Noch nicht berücksichtigt 
sind darin der Fluglärm, die Kosten 
für Schallschutzwände und Schall-
schutzfenster, ebenso wenig die 
gesundheitlichen Schäden, die 
Verminderung der Produktionsleis-
tung im Beruf und die Einbussen 

durch Reduktion 
der Konzentra-
tion in der Schu-
le. Mit rund 1 
Mia. Fr. pro Jahr 
unterschätzt man 
deshalb die Kos-
ten vermutlich 
deutlich. Allein 
von den Bahnen 
wurden seit 2001 
rund 1 Mia Fran-
ken für die Lärm-

schutz-
massnahmen auf-
gewendet, ähn-

lich viel an Strassen. Es ist des-
halb nicht verwunderlich, dass ein-
zelne Schätzungen der Lärm-
kosten in der Schweiz bis auf 8 
Mia. Fr/Jahr. kommen. 

Slumbildung 
Lärmige Wohnlagen führen oft zu 
sozialer Entmischung: ältere Miet-
häuser mit starkem Aussenlärm 
werden schlecht unterhalten, weil 
sie weniger einbringen. Wegen der 
tiefen Mieten werden sie vermehrt 
von wirtschaftlich Schwächeren 
bewohnt, was besser gestellte 
Nachbarn oft zum Wohnungs-
wechsel bewegt - ein Teufelskreis.  
Mit grossem baulichem Aufwand 
kann zwar die Wirkung des Lärms 
vermieden werden, doch können 
sich Familien diese Objekte nicht 
mehr leisten. Eine solche Ent-
wicklung kann mittelfristig ein 
Quartier in ein soziales Problem-
feld verwandeln, mit unabseh-
baren Kosten für eine Gemeinde. 
(Bild: die meistbefahrene Strasse 
der Schweiz) 

Wie viel ist uns eine in-
takte Umwelt wert? 
Bern, 17.09.2007 - Der Wert einer 
intakten Umwelt lässt sich in Fran-
ken beziffern: Laut einer Befra-
gung im Auftrag des BAFU wären 
die Leute in Zürich bereit, für eine 
Wohnung in einer Gegend mit we-
niger Lärm ungefähr 240 Franken 
mehr Miete zu bezahlen. Details 
siehe Publikation BAFU, Reihe 
Umweltwissen: UW-0717- D 
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Die Aktualität: 
 
Beim Bahnlärm zeigt sich sehr 
deutlich das Dilemma, in das der 
Lärmschutz geraten kann: aus 
Gründen des CO2-Ausstosses, der 
Energiebilanz, der Luftreinhaltung 
und der Reduktion des Strassen-
lärms muss der Güterverkehr ver-
mehrt auf die Schiene verlagert 
werden. Dadurch wird aber der 
Bahnlärm zunehmen, hauptsäch-
lich durch den zusätzlichen Güter-
verkehr nachts. 
Die europäischen Güterwagen ver-
wenden bis heute das Drehgestell 
Y25 aus dem Jahr 1956. Ihr aus-
serordentlich hoher Lärm liesse 
sich allerdings mit vorhandenen 
technischen Mitteln um rund 15 dB 
reduzieren - eine überzeugende 
Verbesserung. Nach dem  Um-
weltschutzgesetz mit dem Verur-
sacherprinzip und seiner Forde-
rung nach Lärmschutz gemäss 
Stand der Technik müssten die 
Bahnen diese Kosten tragen, was 
aber die ohnehin ungünstige Kon-
kurrenzsituation des  Bahntrans-
portes gegenüber der Strasse 
nochmals verschlechtert.  
Zur Reduktion des Strassenlärms 
muss man die Verlagerung unter-
stützen - und aus Gründen des 
Bahnlärmschutzes ablehnen! 

Der logische Ausweg besteht in 
der beherzten Modernisierung 
der Güterwagen. 
 

 

Die eidgenössischen Räte befas-
sen sich mit der Entwicklung der 
Eisenbahn-Grossprojekte ("ZEB"). 
Teil dieser Pläne ist die Reduktion 
des bereits für den Lärmschutz 
bewilligten Verpflichtungskredits 
um 28%, gemäss obigem Entwurf 
für einen Bundesbeschluss. Die-
ses Geld soll in den Ausbau des 
Bahnnetzes fliessen. 

Kommentar:  Presse und Radio-
/TV berichten intensiv über die 
verkehrspolitische Diskussion: 
Verlagerung, Tunnelprojekte, Tras-
sengebühren, Subventionierung 
des Güterverkehrs etc. Völlige Stil-
le herrscht paradoxerweise bezüg-
lich des Lärms. Das ist allerdings  
falsch verstandene Lärmbekämp-
fung. Die Bevölkerung erwartet 
aber von ihren Vertretern, dass sie 
sich lautstark für die Lebensquali-
tät einer Minderheit einsetzen. 
Entsprechende Sprüche fallen vor 
den Wahlen im Überfluss.  

Beilage! 
Die Interessengemeinschaft gegen 
Eisenbahnlärm IGLS und die 
Lärmliga SLL haben ein Flugblatt 
gedruckt und an die Mitglieder der 
Bundesversammlung gesandt. Da-
rin fordern sie die zweckgerichtete 
Verwendung der Mittel, welche 
vom Volk mit der FinöV-Vorlage 
für die Lärmsanierung der Bahnen 
bewilligt worden sind.  

KNI   ? 
Dem einen oder anderen mag ein 
Gedicht von Morgenstern in den 
Sinn kommen:.  
Ein Knie geht einsam durch die 
Welt, es ist ein Knie sonst nichts... 
 
So belanglos ist unser KNI aller-
dings nicht, denn die drei Buch-
staben bedeuten "Kosten-Nutzen-
Index" und entscheiden über Sa-
nierung oder Lärm an Bahnlinien.  
Die Kosten von Lärmschutzbauten 
lassen sich auf Grund der bisheri-
gen Erfahrungen recht genau vor-
aussagen. Der Nutzen wurde in 
der zweiten Hälfte der 90er Jahre 
von den Bahnen und dem BAV 
recht pragmatisch definiert. Dabei 
zählt jede Person, welche von der 
Massnahme profitiert, entspre-
chend der erreichten Lärmreduk-
tion in Dezibel. Richtigerweise er-
folgt noch eine Gewichtung, ab-
hängig von der Dringlichkeit der 
Verbesserung. Bei hoher Lärmbe-
lastung zählt dadurch ein Dezibel 
Verbesserung mehr als eines bei 
mässiger Belastung. Dieser 
Grundgedanke steckt in einer et-
was willkürlichen, aber akzep-
tablen  Gewichtungsvorschrift. Am 
Schluss bleibt ein Faktor k frei. Er  
wurde auf Grund folgender Über-
legung bestimmt: 

Grundsätzlich hätten alle betroffe-
nen Personen mit Belastung über 
dem Grenzwert Anspruch auf 
Lärmschutz. Die Kosten dieser 
Maximallösung wurden 1994 erst-
mals geschätzt. Sie überstiegen 
die verfügbaren Mittel gemäss Fi-
nöV-Vorlage erheblich. Deshalb 
wurde der "Schutzgrad" reduziert: 
nur 2/3 der Betroffenen sollten 
durch Bauten geschützt werden, 
der restliche Drittel aber Lärm-
schutzfenster erhalten - was keine 
echte Problemlösung war und nie 
sein wird, aber wenigstens zum 
Einhalten des Kostenrahmens 
führte. 

Diese Überlegung gestattete, dem 
freien Faktor k den Wert 80 zu ge-
ben. So ist er nun in der Ver-
ordnung über die Lärmsanierung 
der Eisenbahnen vom Jahr 2001 
definiert. 

(Fortsetzung Seite 3) 

Entwurf 
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Lärmsanierung 
der Eisenbahnen 
Änderung vom … 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 17. Oktober 20071, 
beschliesst: 
I 
Der Bundesbeschluss vom 6. März 20002 über die Finanzierung der Lärmsanierung 
der Eisenbahnen wird wie folgt geändert: 
Art. 1 Abs. 1 
1 Für die Finanzierung der Lärmsanierung der Eisenbahnen wird ein 
Verpflichtungskredit 
von 1,330 Milliarden Franken (Preisstand 1998) bewilligt. 
II 
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 
1 BBl 2007 7683 
2 BBl 2000 4802 
 
n.b.: Der Bundesbeschluss vom Jahr 2000 enthielt den Betrag von 
1,85 Milliarden Franken. Die Mittel für die Lärmsanierung der Bahnen 
werden also um 520 Millionen beschnitten! 
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Nachträglich zeigt sich, dass die 
Kosten massiv überschätzt worden 
sind. Eine neue technische Lösung 
durch Modifikation der Bremsen 
("K-Sohle") reduziert den zu erwar-
tenden Lärm, so dass der Sanie-
rungsbedarf abnimmt. Richtiger-
weise müsste nun die gleiche Lo-
gik, welche auf ein k von 80 führte, 
unweigerlich ein höheres k und ei-
nen höheren Schutzgrad ergeben.  
Statt dessen belässt das BAV den 
Faktor k bei 80 - der erklärtermas-
sen auf einer Fehlschätzung be-
ruht - und reduziert die bereits zu-
gesagten Mittel, mit dem Argu-
ment, das Schutzziel werde mit 
wesentlich kleinerem Aufwand er-
reicht. Dass das Schutzziel auf 
Grund der Fehlschätzung reduziert 
worden ist, wird mit keinem Wort 
mehr erwähnt. 
Ein ungeheuerlicher Vorgang! Er 
illustriert besser als tausend Lip-
penbekenntnisse den Stellenwert 
der Lärmbekämpfung in der eid-
genössischen Politik. 
http://www.parlament.ch/D/dokum
entation/do-dossiers-az/do-zeb 

 
Das neue deutsche 
Fluglärmgesetz (nDFG) 
 
Aus einer Medienmitteilung des deut-
schen Umweltbundesamtes: 
Am 7. Juni 2007 ist die Neufassung 
des Fluglärmgesetzes in Kraft getre-
ten. Damit gelten für die Umgebung 
der größeren zivilen und militärischen 
Flugplätze deutlich weiter gehende 
bauliche Schallschutzanforderungen. 
Die dort wohnenden Menschen wer-
den besser als bisher vor Fluglärm ge-
schützt.  

Verschärfung der Grenzwerte  
Den Kern des neuen Fluglärmgesetzes 
bildet eine entschiedene Verschärfung 
der Grenzwerte für die Lärmschutz-
zonen, so dass wieder angemessen 
große Schutzzonen um die Flugplätze 
zustande kommen. Die Kosten des 
Schallschutzes, vor allem für den Ein-
bau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei 
der deutlichen und durchgängigen 
Verschärfung der Grenzwerte um 10 
bis 15 Dezibel wurde der aktuelle 
Stand der Lärmwirkungsforschung be-
rücksichtigt, zudem die neuere Recht-
sprechung zum Fluglärmschutz.  

Kommentar SLL: 
Das Gesetz definiert zwei Schutz-
zonen für den Tag und eine für die 
Nacht. Sie lassen sich mit den 
Empfindlichkeitsstufen der schwei-
zerischen Lärmschutzverordnung 
vergleichen. Die Grenzwerte sind 
abgestuft in eine höhere Stufe für 
bestehende und eine tiefere für 
neue oder wesentlich veränderte 
Flugplätze.  

Der Blick auf die Tabellen 1 und 2 
zeigt sehr deutlich die weitgehen-
den Parallelen zwischen der neu-
en deutschen und der schweizeri-
schen Regelung von 2001. Dabei 
sind in erster Linie die fett einge-
rahmten Bereiche zu betrachten. 
(Das nDFG beschränkt sich auf 
die Lärmwirkung auf Wohnbauten. 
Somit entfallen die schweizeri-
schen Empfindlichkeitsstufen I und 
IV. Ausserdem enthält das nDFG 
keine Alarmwerte.)  

Die Tag-Grenzwerte sind sehr 
ähnlich; in der Schutzzone 2 ist die 
Anforderung für neue Flugplätze 
etwas höher (55 statt 57 dB). In 
der Nacht dagegen ist die LSV 
entschieden schärfer, denn sie be-
zieht den Nachtwert nicht auf 8 
Stunden, sondern auf die einzel-
nen Stunden von 22-23, 23-24 und 
5-6 Uhr, ausgehend von einer 
Nachtsperre von 24-5 Uhr. Parallel 
zum 8-Stunden-Leq legt das nDFG 
nun aber Spitzenpegel fest, wel-
che nicht mehr als 6 Mal pro Nacht 
überschritten werden dürfen (im 6-
Monatemittel!). Die angegebenen 
Maximalpegel beziehen sich auf 

das Ohr einer schlafenden Person, 
unter Annahme einer Dämpfung 
von 15 dB gegenüber dem Aus-
senbereich.  

Die erste Abschätzung zeigt, dass 
die Formulierung der LSV gesamt-
haft wohl einen höheren Schall-
schutz für die Nacht festlegt. Beide 
Regelungen bewegen sich aber in 
sehr ähnlichen Grössenordnun-
gen.  Diese Tatsache stellt der lan-
gen  schweizerischen Praxis ein 
gutes Zeugnis aus,  sagt doch das 
Umweltbundesamt, mit den neuen 
Grenzwerten sei der aktuelle 
Stand der Lärmwirkungsforschung 
berücksichtigt. 

In Hinblick auf die aktuellen Ent-
schädigungsfälle wegen Fluglärm 
in Opfikon dürfte auch in Lausanne 
interessieren, dass nach dem 
nDFG der Flughafenhalter bei neu-
en oder wesentlich geänderten 
Flugplätzen den Anwohnern in der 
Schutzzone 1 bei überschrittenem 
Grenzwert  eine Entschädigung 
dafür schuldet, dass der Aussen-
wohnbereich (Terrassen, Balkone) 
wegen des Lärms nur noch be-
schränkt genutzt werden kann.  
Hier geht die deutsche Praxis über 
die schweizerische hinaus.  Eben-
so ist bemerkenswert, dass für Mi-
litärflugplätze ähnliche, nur leicht 
erhöhte Grenzwerte gelten wie bei 
zivil genutzten Plätzen.  

Details siehe: 
www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2550 
Oktober 2007 
 
 

Tabelle 1: neues deutsches Gesetz (Juni 2007) 
 Neue Plätze (Pla-

nung) 
Bestehende Plätze 
(Ist) 

Zone (Empfindlichkeit) Tag  Nacht  Tag Nacht 
     
Schutzzone 2 / Nachtschutz-Z 55 60 
Schutzzone 1 / Nachtschutz-Z 60 

(53) 50 
(6 x 57*) 
6 x 53* 

65 
55 

6 x 57* 

* Maximalwerte LA,max, Werte in Klammer gültig bis Ende 2010 
 
Tabelle 2: Schweizerische Lärmschutzverordnung (Juli 2001) 
 Planungswert Immissions-

Grenzwert 
Alarmwert 

Empfindlichkeitsstufe Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 
I (spezielle Lärmschutzgebiete) 53 43 55 45 60 55 
II (Wohnen) 57 47/50 60 50/55 65 60/65 
III (gemischte Nutzung) 60 50 65 55 70 65 
IV (Industrie) 65 55 70 60 75 70 
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Fluglärm ZFI 
Im November 2007 fand im Kanton 
Zürich eine Abstimmung statt, die 
verschiedene Merkmale einer 
Weltpremiere trägt. Mit deutlicher 
2/3-Mehrheit stimmten die Bürge-
rinnen und Bürger einem neuarti-
gen Verfahren zur Überwachung 
der Fluglärmbelastung der Ge-
samtbevölkerung zu, das nicht nur 
die Lärmintensität wie bisher, son-
dern neu auch die Bevölkerungs-
dichte in einem Kombinationsmass 
berücksichtigt. Das neue Mass 
trägt den Namen ZFI "Zürcher 
Fluglärm-Index".  
Aus den klassisch berechneten 
Daten über die Fluglärmbelastung 
und der bekannten Bevölkerungs-
zahl pro Hektar sowie zwei Erfah-
rungsgesetzen über die Störwir-
kungen, tags und nachts, schätzt 
der ZFI die Zahl der Starkbelästig-
ten in einem weiten Umkreis um 
den Flughafen Zürich. Sie soll 
nach Absicht der Zürcher Regie-
rung nicht über einen fixierten 
Wert wachsen und ein zentrales 
Hilfsmittel der Fluglärmpolitik bil-
den.  
Der ZFI ersetzt in keiner Weise die 
Grenzwerte der Lärmschutzverord-
nung, welche ihre Funktionen un-
verändert beibehalten, soll aber 
eine deutliche Steuerfunktion auf 
die Flottenpolitik der Fluggesell-
schaften und den Betrieb des 
Flughafens ausüben.  

Schon ein Nachfolger! 
Bereits nach wenigen Monaten hat 
der ZFI bereits einen jüngeren 
Bruder erhalten: den "Frankfurter 
Fluglärmindex". Es ist aufschluss-
reich, die jüngste Verlautbarung 
des "Regionalen Dialogforums 
Flughafen Frankfurt" zu lesen: 

Erläuterungen zum 
Lärmindex des Anti-
Lärm-Pakts (Auszug): 
 
Warum brauchen wir einen Frank-
furter Fluglärm-Index? 
Der Fluglärm-Index stellt die zukünf-
tige Lärmentwicklung in der gesamten 
vom Fluglärm betroffenen Region 
transparent dar. Zu- und Abnahmen 
von Belastungen werden für die Ge-
samtregion ermittelt und dargestellt 
und können auch für die jeweiligen 
Kommunen oder einen Stadtteil ermit-
telt und dargestellt werden. 
 
Was drückt der Lärmindex aus? 
Die Konzeption des Lärmindexes er-
folgte nach wissenschaftlichen Krite-
rien. Dabei wurden Elemente von an-
deren internationalen Flughafen-
standorten aufgegriffen, insbesondere 
von der schweizerischen EMPA. 
Der Index drückt die Zahl der hoch 
Belästigten innerhalb eines lärm-
belasteten Gebiets aus. Sie ist ein 
zentrales Maß in der Lärmwirkungs-
forschung und wird für die Bewertung 
von Fluglärmwirkungen häufig her-
angezogen. Grundidee des Index ist 
es, zunächst das Ausmaß der Lärm-
immissionen zu ermitteln – also das, 
was bei den Menschen an Lärm an-
kommt. Danach wird festgestellt, wie 
viele Menschen jeweils in den nach 
Lärmintensität gestaffelten Gebieten 
wohnen. Aus dieser Zahl von Betrof-
fenen wird dann ermittelt, wie viele 
Menschen davon bei welcher Laut-
stärke von Fluglärm als hoch belästigt 
einzustufen sind. 

Details siehe: 
www.dialogforum-flughafen.de 
 

Aufpassen !! 
 
Vernehmlassung zur  Neu-
fassung des Gesetzes über 
die Luftfahrt  
Teilrevision des Luftfahrtgesetzes. 
Umsetzung der Vorgaben aus 
dem Bericht des Bundesrates über 
die Luftfahrtpolitik der Schweiz 
aus dem Jahre 2004. Frist voraus-
sichtlich bis Juni 08. 

GV der SLL 
Voranzeige:  
Die Generalversammlung 2008 
findet anfangs Oktober statt, vor-
aussichtlich am Samstag 4.10. 
Ausweichdatum ist Montag der 
6.10.08. Der Vorstand möchte den 
Anlass mit einer interessanten Be-
sichtigung verbinden, deren Ein-
zelheiten im jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht endgültig feststehen. 
 
Die Details werden mit der SLL-
Info vom Sommer bekannt ge-
geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frühjahrstagung der 
Schweizerischen Ge-
sellschaft für Akustik 
SGA 
 
Die SGA führt am 17. und 18. April 
in Bellinzona eine Tagung durch 
mit dem zentralen Thema "Lärm 
und Transitverkehr". Am Donners-
tag liegt der Schwerpunkt auf dem 
Bahnlärm, am Freitag eher auf 
dem Strassenlärm.  
Die Veranstaltung sei wärmstens 
empfohlen! Tagungsgebühr für 
Nichtmitglieder Fr. 50.- 
Nähere Auskunft und Anmeldung 
über www.sga-ssa.ch 
  

Tag gegen den Lärm  
Die Trägerschaft des Aktionstages 
vom 16. April besteht aus dem 
Cercle Bruit, der  Schweizerischen 
Gesellschaft für Akustik, der 
Schweizerischen Liga gegen den 
Lärm und den Ärztinnen und Ärzten 
für Umweltschutz, unterstützt vom 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) und 
vom Bundesamt für Gesundheit 
(BAG).  

 

Jahresbeitrag 08 
der SLL 
Wir bitten unsere Mitglieder 
und Gönner, den Jahresbei-
trags von Fr. 30 für natürliche 
und Fr. 150.- für juristische 
Personen zu überweisen.  
Unsere Kosten sind gering, 
aber nicht null. Wir sind auf Ih-
re Unterstützung angewiesen. 
Herzlichen Dank! 
R. Hofmann 

Übrigens: Auch die SLL sucht dringend einen Nachfolger für 
den Präsidenten. Vorschläge nimmt die Geschäftsstelle mit 
Freuden entgegen.  

 


